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26 Jahre „Blaue Flagge“

in der Bundesrepublik Deutschland

Ausschreibungsunterlagen für das internationale 

Umweltsymbol „Blaue Flagge 2012“ für Sportboothäfen 

1. Variante: Vollständige Ausschreibungsunterlagen für Neuantragsteller und Antragsteller, die in den letzten fünf Jahren keinen Antrag gestellt haben.
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1.  Das Konzept der Kampagne „Blaue Flagge“

Die „Blaue Flagge“ wird seit 1987 in Europa und seit 2000 als internationales Umweltsymbol in 

41 Staaten für ein Jahr an vorbildliche Sportboothäfen verliehen. In Deutschland wird die Kampagne seit Beginn 1987 durchgeführt. Im Jahr 2011 wurden 111 Sportboothäfen und 41 Badestellen in der Bundesrepublik Deutschland mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet. 

Die Kampagne „Blaue Flagge“ für Sportboothäfen und Badestellen beginnt mit dem Versand der Infoschreiben und der Bereitstellung der Unterlagen unter www.umwelterziehung.de. 

Ausgehend von einem gemeinsamen weltweiten Kriterienkatalog wurden für die einzelnen Länder zusätzlich nationale Besonderheiten eingearbeitet und entsprechend bewertet. 

2.  Ziel 

Mit der Umweltauszeichnung „Blaue Flagge“ wird den Wassersportlern die Möglichkeit gegeben besondere Bemühungen zur Erhaltung der Umwelt, ihren Anteil an der weltweiten Umsetzung der Zielstellung der Agenda 21 unter Beweis zu stellen. Wassersportler zeigen mit der „Blauen Flagge“ der Öffentlichkeit, dass sie die Sorge um die Umwelt ernst nehmen, zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beitragen und sich aktiv bemühen, Umweltbelastungen zu vermeiden. Die Antragsteller müssen jährlich sichtbar belegen, ob Umweltinformationen und Umweltkommunikation Bestandteile der Vereinsarbeit sind. Ziel ist es, des Tier- und Pflanzenleben der Gewässer, naturnahe Bereiche innerhalb der Fahrreviere, die Wasserreinhaltung und den Landschaftsschutz zu sichern. 

Auszeichnungsveranstaltungen finden auf regionalen Landesveranstaltungen in den einzelnen Bundesländern statt. Das Faltblatt zur Kampagne „Blaue Flagge“, die Internetpräsentation der DGU (www.umwelterziehung.de), und die Internetseite der FEE (www.blueflag.org) auf der alle in der Welt Ausgezeichneten präsentiert werden, macht die Sportboothäfen national und international bekannt. 

3.  Veranstalter

Die Nicht Regierungsorganisation „Stiftung für Umwelterziehung“ (F.E.E), ist Veranstalter der Kampagne und hat in allen 39 Mitgliedsstaaten eine entsprechende Organisation mit der Durchführung beauftragt. In Deutschland ist die „Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e. V.“ (DGU) beauftragt.

4.  Teilnahme

An der Kampagne „Blaue Flagge“ können sich alle privaten und kommunalen Sportboothäfen aus dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beteiligen. Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen an folgende Anschrift ist das Antragsverfahren eröffnet:

Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V. 

Hagenower Str.73
19061 Schwerin

Teilnehmerbeitrag für 2012 wie folgt umlegen 


für Mitglieder des DMYV auf 200,-  Euro,

für die Mitglieder des DSV auf 300,- Euro

für Kommunen und Marinas auf 450,- Euro je Bewerbung.

Bankverbindung:

Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e. V.

Postgiroamt Hamburg, 

Konto.: 736363209, 
BLZ 200 100 20

Bei der Überweisung bitte folgenden Verwendungszweck angeben: BF 11  und Vereinsname 

Die Kopie der Überweisung ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Darüber hinaus leistet der Deutsche Motoryachtverband e. V. (DMYV) einen finanziellen Beitrag in Höhe von 100,00 Euro je Mitgliedsverein . Der Deutsche Segler-Verband e. V. (DSV) und der DMYV leisten einen ideellen Beitrag, indem sie aktiv die Kampagne durch ihre Mitarbeit in der Jury unterstützen und an den Verleihungsveranstaltungen teilnehmen.

5.  Bewerbung

Einsendeschluss 30. November 2011 und seit 2010 zwei Varianten von Ausschreibungen

1 Variante:

Vollständige Ausschreibungsunterlagen für Neuantragsteller und Antragsteller, die in den letzten fünf Jahren keinen Antrag gestellt haben.

2. Variante : 

Kurzfassung für Antragsteller, die in den letzten fünf Jahren seit 2005 mindestens einmal ausgezeichnet wurden.
Die Anforderungen werden nach i (= Muss) und g (= Kann) Kriterien unterschieden. Jeder Bewerber muss alle i-Kriterien und möglichst viele g-Kriterien erfüllen.

Nachdem die ausgefüllten Fragebögen einschließlich des geforderten Belegmaterials und der Teilnahmebeitrag eingegangen sind, werden alle Anträge registriert. Die Bewerber erhalten durch die DGU eine Registrierungs-Nummer. 

Der von den Bewerbern ausgefüllte Kriterienkatalog und die Ortsbesichtigung durch die DGU sind Grundlage der Beurteilung durch die nationale Jury. Die Bewertung aller Anträge erfolgt durch die nationale Jury, die dann ihre Empfehlung an die internationale Jury weiterleitet. 

Die endgültige Entscheidung über eine Auszeichnung mit der „Blauen Flagge“ nimmt die internationale Jury der FEE vor. Erst danach können alle Antragsteller über die Entscheidung informiert werden.

Die Anzahl der zu vergebenden Flaggen ist nicht begrenzt. Die Entscheidung der „Stiftung für Umwelterziehung“ FEE ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vor und während der Saison erfolgen unangemeldete nationale und internationale Kontrollbesuche. 
Mitglieder der nationalen Jury für Sportboothäfen sind je ein Vertreter des Deutschen Motoryachtverbandes e.V., des Deutschen Seglerverbandes e.V., des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, der Wasserschutzpolizei Hamburg und der DGU

Mitglieder der internationalen Jury sind Vertreter 

der Foundation for Environmental Education (FEE), der European Union (EU), der European Union for Coastal Conservation (EUCC), der International Council of Marina Industry Association (ICOMIA), der International Lifesaving Federation (ILS), der United Nations World Tourism Organization (UNWTO) und des United Nations Environmental Programme (UNEP).

6.  Verleihung

Nach Bekanntgabe der Entscheidung der internationalen Jury erfolgt die schriftliche Mitteilung an die einzelnen Bewerber durch die DGU. Die Verleihungen werden auf regionalen Auszeich-nungsveranstaltungen durch Vertreter der Bundes- und/oder Landespolitik, der EU, des Wassersports und der DGU, sowie durch weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorgenommen. Die Verleihungsveranstaltungen werden von den Sportboothäfen mit der DGU gemeinsam vorbereitet und durchgeführt.

Wenn ihr Verein möchte, dass die Auszeichnungsveranstaltung ihres Bundeslandes im Jahr 2012 in ihrem Sportboothafen durchgeführt wird, reichen Sie bitte bis zum 30. November 2011  einen formlosen schriftlichen Antrag bei der DGU ein.

7.  Verwendung der Blauen Flagge

Die Blaue Flagge wird für die Dauer eines Jahres vergeben. Nach Ablauf des Jahres kann sie neu beantragt werden. Bei groben Verstößen gegen den Grundgedanken der Kampagne kann die Flagge oder ihre Verwendung ganz oder zeitweise entzogen werden. 

8.  Einsendeschluss

Der ausgefüllte Kriterienkatalog ist bis zum

30. November 2011  (Poststempel)

einzusenden an:

Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V.

Hagenower Str.73

19061 Schwerin,

Alle geforderten Belege müssen beigefügt werden. Bei fehlenden Belegen ist der Anforderungspunkt nicht erfüllt.

Bitte fügen Sie den Unterlagen eine Kopie der Überweisung des Teilnehmerbeitrages an 

der Kampagne „Blaue Flagge“ bei. 

(Es wird durch die DGU keine gesonderte Rechnung gelegt.)

Bei Nachfragen zum  Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an:  

Frau Annegret Gülker 

Tel.: 0385/39 93  184   Fax: -185

E-mail: umwelterziehung-schwerin@sn.imv.de
Kriterienkatalog ebenfalls abrufbar unter: http://www.dsv.org,
 Rubrik „Recht/Umweltschutz“
In Schaukasten müssen in der Saison ausgehängt sein :

1. Infoblatt zur Blauen Flagge der DGU mit Ansprechadresse des Vereins.

2. Lageplan des Hafen mit allen Einrichtungen 

3. Veranstaltungsplan /Umweltaktivitäten

4. Hafenordnung

Telefonlisten mit Verantwortlichen 

5. Infoblatt 

26 Jahre „Blaue Flagge“ 
in der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahr 2012 

Dieser Strand/Verein  wurde mit der Blauen Flagge ausgezeichnet.
Die Blaue Flagge ist das erste gemeinsame internationale Umweltsymbol.

Die Blaue Flagge für Sportboothäfen /Badestellen an Küsten gibt es seit 1987 in Europa, seit 1998 wird die Blaue Flagge in Deutschland auch an Badestellen im Binnenland verliehen, seit 2001 weht die Blaue Flagge auch außerhalb von Europa. Weitere Informationen www.umwelterziehung.de 

Die Blaue Flagge wird von der „Stiftung für Umwelterziehung“ (FEE) vergeben. Die FEE ist eine Nicht -Regierungsorganisation und wird in den einzelnen Ländern durch entsprechende Organisationen vertreten. In Deutschland wird sie durch die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V. vertreten.

Die Blaue Flagge ist eine Umweltauszeichnung für Badestellen und Sportboothäfen. Betreiber/ Kommunen und Vereine können sich um die Blaue Flagge bewerben. Die Kriterien für die Blaue Flagge für Badestellen und Sportboothäfen  betreffen vier Bereiche: - Wasserqualität, - Umweltkommunikation, - Umweltmanagement und - Strand Service und Sicherheit. Die Kriterien der Kampagne haben sich seit 1987 stets erhöht, so dass Teilnehmer  sich jedes Jahr neu darum bemühen müssen, die Kriterien der Blauen Flagge zu erfüllen.

Die Blaue Flagge wird nur für eine Saison verliehen und darf nur wehen, solange die Kriterien erfüllt sind. Falls das nicht der Fall ist, sind die örtlich Verantwortlichen gehalten, die Flagge einzuholen. Die internationale und nationale Organisation führen in der Saison unangemeldete und angemeldete Kontrollen durch.

Durch eigene Aktivitäten zum Schutz der Umwelt können Sie die Kampagne unterstützen:
Bitte beachten Sie die Hinweisschilder und Sicherheitsbestimmungen, benutzen Sie die Abfallbehälter nach den örtlichen Möglichkeiten. Trennen Sie Ihre Abfälle nach den vorhandenen Entsorgungsmöglichkeiten.  Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Gehen Sie zu Fuß oder mieten Sie sich ein Fahrrad. Genießen Sie die Natur, aber behandeln Sie diese mit Respekt. 

Örtlich, national und international Verantwortliche für die Blaue Flagge:
Örtlich 


National
Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung
 Hagenower Str.73
 19061 Schwerin
Annegret Gülker  Telefon 0385 3993 184 Fax 0385 3993 185

 International 
Fee 
Kopenhagen 
The Danisch Outdoor Council

Scandiagade 13
DK 2650 Copenhagen SV 


Telefon 0045 33790079 Fax 0045 33790179

E Mail: coordination@blueflag.org 

26 Jahre „Blaue Flagge“ in der Bundesrepublik Deutschland

Ausschreibungsunterlagen für das internationale Umweltsymbol 

„Blaue Flagge 2012“ für Sportboothäfen

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Name des Vereins/Kommune:__________________________________________________

Dieser Name wird auf die Auszeichnungsurkunde geschrieben  keine Kurzform verwenden!
Name des Hafens: ____________________________________________________________

Adresse/Lage des Hafens:______________________________________________________





PLZ

Ort 

Straße

In welchem Bundesland befindet sich der Hafen? ___________________________________
Name des Vorsitzenden:  














Name 
Vorname 


Tel.: dienstlich

Adresse des Vorsitzenden:  















PLZ
Ort
Straße

Tel.: privat

Handy

Name der Kontaktperson:













Name
Vorname 


Tel.: dienstlich

Adresse der Kontaktperson:















PLZ
Ort
Straße

Tel.: privat

Handy

E-Mail-Adresse:
   __________________________________________________________

Internetseite:___________________________________________________________________

Nutzen weitere Vereine den Hafen (Welche)? 







Anzahl der Liegeplätze: 





Anzahl der Gastliegeplätze:





Anzahl der Schiffe nach Bootstypen:
Jollen,

Segelschiffe

Motorboote.

Mitglied im DMYV/DSV, dann Registrierungsnummer(n) eintragen: DSV________DMYV________

Hat sich der Verein/Hafen bereits um die BF beworben?
Wann? 

Kurze Information über den Hafen für die „Blaue Flagge“ Internetseite: 


Wenn Internetseite vom Verein vorhanden nur Adresse 







Welche Flaggengröße soll Ihnen bei der Auszeichnung überreicht werden?

große Flagge 

150 x 226 cm









kleine Flagge

100 x 150 cm

Seit dem Jahr 2011 bietet die DGU ihnen die Möglichkeit,

die Ausschreibungsunterlagen wie folgt einzureichen.

1. Variante:

Vollständige Ausschreibungsunterlagen für Neuantragsteller und Antragsteller, die in den letzten fünf Jahren keinen Antrag gestellt haben.

2. Variante:
Kurzfassung für Antragsteller, die in den letzten fünf Jahren seit 2005 mindestens einmal ausgezeichnet wurden.
Die Kurzfassung soll Ihnen die Antragsausfüllung erleichtern.

Es gibt eine Reihe von Fragen, die in den letzten fünf Jahren von Ihnen beantwortet wurden und sich in der Regel nicht geändert haben. Diese Fragen sind daher in der Kurzfassung des Antrages nicht enthalten.

Die DGU muss jedoch der FEE einen vollständigen Antrag vorlegen.

Die DGU wird deshalb die Angaben und Belege aus dem letzten vollständigen Antrag für den Antrag 2012 verwenden. 

Daher bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift unter die Antragstellung, dass diese Angaben weiterhin richtig und die dazu eingereichten Belege gültig sind.

 Umweltkommunikation

1
Den Nutzern des Sportboothafens werden Informationen über empfindliche Naturbereiche in der Hafenumgebung und im 

Revier bzw. an den Wasserstraßen angeboten 
1.1
Gibt es in der Hafenumgebung empfindliche Naturbereiche?


ja
nein

1.2
Gibt es im Revier/ an der Wasserstraße empfindliche Naturbereiche? 

ja
nein

1.3
Wenn ja, beschreiben sie diese bitte kurz: 

1.4. Werden die Hafenbenutzer über evtl. vorhandene, empfindliche Naturbereiche 

in der Hafenumgebung und über umweltgerechtes Verhalten im Revier bzw. 

an den Wasserstraßen informiert? (i)
Beleg:  z.B. Kopie von Aushängen, Info-Tafeln o. ä. 



ja
nein

1.5 Gibt es vereinsinterne Informationsangebote oder Informationsblätter 


zu aktuellen Umweltfragen? (i)






ja
nein


Beleg:  z. B. Umweltthemen im Programm und Protokoll der Vereins-

versammlung, Pressebeiträge oder Info-Blätter 

2
Umweltverhaltensregeln sind im Hafen ausgestellt 

2.1
In der  Hafen- bzw. Clubordnung sind „Umweltgesichtspunkte“ enthalten.
ja
nein

Hafen- bzw. Clubordnung hängen öffentlich aus. (i)



ja
nein

In der Hafen- bzw. Clubordnung sind  enthalten: (i)

2.1.1
Umgang mit Sonderabfällen, Müll und Bootsfäkalien/ soweit vorhanden

ja
nein

2.1.2
Verhalten in sensiblen Zonen 






ja
nein


Beleg: Kopie der Hafen- bzw. Clubordnung (Abschnitte markiert) 

3
Informationen zur Kampagne „Blaue Flagge“ und zum 

Kriterienkatalog der Blauen Flagge sind im Hafen ausgestellt 

3.1
Auf die Bedeutung der „Blauen Flagge“ wird möglichst in der Nähe des


Flaggenmastes in einem gut sichtbaren Aushang hingewiesen (i)

Beleg:  Foto vom Schaukasten 






ja
nein

3.2
Werden Hafennutzer über das Anliegen der Umweltkampagne 


„Blaue Flagge“ informiert? (i)






ja
nein


Beleg:  Informationsfaltblatt, Rundbrief oder Foto Info-Tafel 

4 
Der Hafenbetreiber muss nachweisen können, dass den Nutzern 

und Mitgliedern des Hafens drei Aktivitäten zur Umweltbildung 

angeboten werden 

4.1
Beschreiben  Sie die verschiedenen Aktivitäten, die das Umweltbewusstsein für Hafenbenutzer und Vereinsmitglieder erweitern nach folgendem Schema. (i) 


Bitte reichen Sie Belege dazu mit ein!


1.
Aktivität  (i)

a.) 
Kurze Beschreibung der Aktivität:…………………………………………


b) 
Art der Aktivität: (Bitte ankreuzen) 

Broschüren:..., Veranstaltung:…, Vereinszeitung:.., Umweltbildungsprojekt:.., Pressemitteilungen:.., Mitgliederinfobriefe:.., Arbeitsdienste:.., 

Öffentliche Umweltveranstaltungen:..., Interne oder externe Weiterbildung:…;

Zielgruppe: (Bitte ankreuzen:)
Vereinsmitglieder:., Gäste des Hafens:., Kinder:   , Hafenmitarbeiter.:,



lokale Öffentlichkeit:…., andere Zielgruppen:….., 




2.
Aktivität (i)

a.) 
Kurze Beschreibung der Aktivität:…………………………………………


b) 
Art der Aktivität: (Bitte ankreuzen) 

Broschüren:..., Veranstaltung:…, Vereinszeitung:.., Umweltbildungsprojekt:.., Pressemitteilungen:.., Mitgliederinfobriefe:.., Arbeitsdienste:.., 

Öffentliche Umweltveranstaltungen:..., Interne oder externe Weiterbildung:…;

Zielgruppe: (Bitte ankreuzen:)
Vereinsmitglieder:., Gäste des Hafens:., Kinder:   , Hafenmitarbeiter.:,



lokale Öffentlichkeit:…., andere Zielgruppen:….., 




3.
Aktivität (i)

a.) 
Kurze Beschreibung der Aktivität:…………………………………………


b) 
Art der Aktivität: (Bitte ankreuzen) 

Broschüren:..., Veranstaltung:…, Vereinszeitung:.., Umweltbildungsprojekt:.., Pressemitteilungen:.., Mitgliederinfobriefe:.., Arbeitsdienste:.., 

Öffentliche Umweltveranstaltungen:..., Interne oder externe Weiterbildung:…;

Zielgruppe: (Bitte ankreuzen:)
Vereinsmitglieder:., Gäste des Hafens:., Kinder:   , Hafenmitarbeiter.:,



lokale Öffentlichkeit:…., andere Zielgruppen:….., 



5
Die Individuelle „Blaue Flagge für Boote“ wird durch den 

Sportboothafen angeboten 


Der Sportboothafen bietet den Bootsbesitzern an, die individuelle 

Blaue Flagge für ihr Boot zu erwerben (i)





ja
nein

Verpflichtungserklärung zur  individuellen  Siehe Anlage 

„Blaue Flagge für Boote“ finden siehe unter www.umwelterziehung.de

6
Umweltverantwortlichkeit) (g) 

6.1.
Gibt es eine Person /gruppe, die für Umweltfragen des Hafens zuständig ist ?
ja
nein

z.B.: Umweltbeauftragter, Vorstand, Hafenmeister

Name: _____________________________________________________

Umgang mit Umweltgütern

7.
Erstellung eines Planes zum Umgang mit Wasser, Abfall und Energie, 

zur Benutzung von umweltfreundlichen Erzeugnissen und zu Gesundheits- /Sicherheitsangelegenheiten 

7.1
Welcher Plan zum Umgang mit Umweltgütern wird in ihrem Hafen befolgt? (i) 

(Welche Maßnahmen zur Einsparung von Wasser, Abfall, Energie werden in ihrem Hafen schon seit Jahren durchgeführt bzw. welche Veränderungen  sind im Jahr 2012 geplant?)  

Beleg: Maßnahmen Bitte beschreiben 
7.2.
Werden hierzu weitere Umweltverhaltensregeln im Schaukasten ausgestellt? (i)
ja
nein


Sind die Verhaltensregeln für den Umgang mit Wasser, Abfall und Energie
ja
nein

in der Hafen/ Clubordnung oder Gästeinformation geregelt und öffentlich 

ausgehängt?
Beleg  (Kopie der Gästeinformation, Mitgliederinfo) 

8 
Ausreichende, geeignet gekennzeichnete und gesonderte 

Container für die Lagerung von Sonderabfällen (Farben, Lösungs-

mittel, Bootsanstriche, Antifoulingmittel , Batterien, Altöl,). 

8.1
Welche Arten von Sonderabfällen können im Hafen entsorgt werden? (i)

 (Bitte ankreuzen) Farben     , Lösungsmittel    , Bootsanstriche     , Antifoulingmittel    ,

Batterien     ,Altöl    , andere Arten von Sonderabfällen    
8.1.1
Altölsammelstelle ist gut zugänglich und gut gekennzeichnet bzw. eine 


geordnete Entsorgung ist sichergestellt. (i) 





ja
nein


Beleg: Foto Altölsammelbehälter, Rechnung oder eine vom Vorstand offiziell

bestätigte Erklärung über die ordnungsgemäße Art und Weise der Entsorgung 

von Altöl. (Erklärung muss bei jeder Bewerbung eingereicht werden)

8.1.2
Es sind Behälter zur Entsorgung anderer Sonderabfälle 

(Farb- u. Öldosen, Lappen, Pinsel, Farbschleifstäube, Batterien) 

vorhanden bzw. eine geordnete Abgabe ist gewährleistet. (i) 


ja
nein


Beleg: Foto der Sonderabfallbehälter Rechnung oder eine vom Vorstand offiziell

bestätigte Erklärung über die ordnungsgemäße Art und Weise der Entsorgung 

von Sonderabfällen.. (Erklärung muss bei jeder Bewerbung eingereicht werden)

8.1.3 
Gibt es Annahmeeinrichtungen für Sonderabfälle? (i)

Auf dem Hafengelände 







ja
nein 

oder näheren Umgebung 







ja
nein 

wenn nicht auf dem Hafengelände Beleg:  Begründung warum nicht 

(z. B. entgegenstehende Rechtsvorschriften Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet ) 

Sind diese Annahmeeinrichtungen 


a) sauber und sicher für die Umwelt? 





ja
nein


b) getrennt von anderen Einrichtungen?





ja
nein


c) ohne mögliche Gefahr für Kinder? 





ja
nein


d) ohne mögliche Verschmutzung des Bodens unter den Einrichtungen?

ja
nein


e) leck-, brandgeschützt usw.







ja
nein

8.1.4 Wie wird der Inhalt entsorgt? (i) 


Bitte tragen sie den Namen des Entsorgungsunternehmens ein:


zu Frage 8.1.1 .......................................................zu Frage 8.1.2.............................................


Das Entsorgungsunternehmen hat eine Lizenz




ja
nein


Beleg: Rechnungskopie muss jedes Jahr neu eingereicht werden 
8.2 
Erfüllt der Entsorger die EU-Abfallrichtlinien? 




ja
nein

9
Ausreichende und regelmäßig geleerte Behälter für Haushalts-

abfälle und/oder Sperrmüllcontainer. 

9.1
Abfallbehälter (Hausmüll) sind in ausreichender Anzahl mit getrennter


Entsorgung nach der ortsüblichen Trennung vorhanden. (i)



ja
nein


Beleg:  Foto der Abfallbehälter und des Stellplatzes  

9.2
Es erfolgt eine regelmäßige Müllabfuhr (i).





ja
nein


Beleg:  Kopie der Rechnung vom Entsorgungsunternehmen oder eine vom 

Vorstand offiziell bestätigte Erklärung über die geordnete Art  und Weise

 der Entsorgung . (Rechnung muss bei jeder Bewerbung neu eingereicht werden)

10
Möglichkeit zum Müll-Recycling (Flaschen, Dosen, Papier,

Kunststoff, organischer Müll usw. ). 

10.1     Gibt es im Hafengelände oder in der näheren Umgebung Entsorgungsmöglich-

keiten für Recycling Materialien? (i)






ja
nein


Wenn nein, bitte Erklärung des Vorstands über anderweitige ordnungsmäßige 

Entsorgung beifügen!  (Erklärung muss bei jeder Bewerbung neu eingereicht werden)

11 
Anlagen zum Absaugen von Bilgenwasser im Hafen 

11.1 
Gibt es Bilgenwasserabsauganlagen im Hafen oder in Hafennähe?
 (g)

ja 
nein


a) wenn ja, ist sie in der Lage Ölrückstände vom Wasser zu trennen? 

ja 
nein


b) wenn ja, ist sie für alle potentiellen Benutzer leicht zu bedienen? 

ja
nein

11.2
Gibt es Bilgewasser-Sammelbehälter im Hafen  (g)




ja
nein


wenn nein, weil 








11.3.
Wie wird der Inhalt entsorgt? (g)

Bitte tragen Sie den Namen des Entsorgungsunternehmens ein:

12 
Anlagen zum Absaugen der Fäkalientanks aus Booten im Hafen  (i)

12.1 Gibt es Anlagen zum Absaugen der Fäkalientanks im Hafen


ja
nein

im Umfeld des Hafens 



ja
nein

Wenn nein, bitte Erklärung des Vorstands warum nicht?

_____________________________________________________________

a) Wenn ja, bitte geben Sie den Typ der Einrichtung an: (Bitte ankreuzen)
Feste Absauganlage:   , mobile Absauganlage:   ,andere Arten:   


b) Wenn ja, ist die Anlagen von allen leicht zu bedienen 



ja 
nein


c) Wenn ja, ist sie in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzlichkeiten? 
ja 
nein

12.2
Ist sichergestellt, dass im Hafen die Schwarz- und Grauwässer fachgerecht


und entsprechend der örtlichen Regelungen entsorgt werden? (g)


ja 
nein


Wenn nein, wie wird dann die Entsorgung sichergestellt?
 

13 
Gebäude und Ausrüstungen müssen ordentlich gewartet und in 

Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung sein. Das 

Hafengelände muss in die natürliche und gebaute Umgebung

gut integriert sein.

13.1
Hat der Hafen die nötigen Genehmigungen, um als Hafen zu fungieren? (i)
ja 
nein

13.2
Ist eine gute Integration in die natürliche und gebaute Umgebung 


gewährleistet?
(i)
Beleg:  Foto des Hafens




ja
nein

13.3
Es finden regelmäßige Kontrollen des Sportboothafengeländes auf 


Verschmutzungen statt. (i)







ja
nein


a) Wer führt die Kontrolle durch?  














Name 

Funktion 


b) Wie oft wird kontrolliert?  







13.3.1
Sind alle Nutzer verpflichtet, Verschmutzungen/Belastungen zu melden? (i)
ja
nein


Bei wem erfolgt die Meldung?  







Name 

Funktion 

13.4
Wird auf Pestizide und Tenside zur alltäglichen Hafen- und Gelände-


pflege verzichtet? (i)








ja
nein


Falls sie durch andere Mittel ersetzt werden, durch welche?

13.5
Falls schutzbedürftige Bereiche an den Hafen angrenzen, wie schützen sie diese? (g)

13.6
In die Geländegestaltung des Hafens sollten Maßnahmen der Grünplanung 


integriert sein. Welche sind dies? (g)


viel Grünflächen








ja
nein


verschiedene einheimische Gehölze






ja
nein


Parkplatzbegrünung/geringe Bodenversiegelung




ja
nein

13.7 
Wurde der Hafen vor dem Jahr 2000 errichtet?




ja
nein

13.8    Ist eine Erweiterung/Umbau des Hafens in der diesjährigen Saison geplant? 
ja
nein


Was ist geplant:











14 
Ausreichende, saubere und gut ausgeschilderte sanitäre Einrichtungen, einschließlich Wascheinrichtungen und Trinkwasserzapfstellen. 

14.1
Ist die Trinkwasserversorgung im Hafen gewährleistet? (i)



ja 
nein

14.2
Ausgeschilderte, sanitäre Anlagen sind in ausreichender Anzahl vorhanden. (i)
ja
nein

14.2.1 
Bitte geben sie die Anzahl der folgenden Einrichtungen an:


a) Toiletten: _____________



b) Waschbecken: _________



c) Duschen: _____________



Beleg:  Foto als Nachweis/ Lageplan 



14.2.2 Es erfolgt eine regelmäßige umweltschonende Reinigung der sanitären Anlagen (i)  ja
nein

Beleg:  z.B. Kopie Reinigungsplan oder Rechnungskopie falls Reinigungspersonal 

beauftragt ist. Plan oder Rechnung muss jedes Jahr neu eingereicht werden
14.3
Es erfolgt eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung (i)



ja
nein


Anschluss 
___
an die Kanalisation, 




___
Kleinkläranlage 




___
geschlossene Sammelgrube/ Tank mit Entleerung


Beleg:


Kopie Abwasserrechnung 

Rechnung muss jedes Jahr neu eingereicht werden
15.
Wenn es im Hafen Wasch- und Reparaturplätze gibt, darf keine 


Verschmutzung ins Abwassersystem, Hafengelände oder die natürliche 


Umgebung gelangen 

15.1
Vermeiden sie bei der Reinigung der Schiffe den Einsatz 


Umweltbelastender Mittel? (i)






ja
nein

15.2
Ein Schiffswaschplatz ist  vorhanden (i)









auf dem Gelände







ja
nein



in der näheren Umgebung






ja 
nein

wenn ja, ist der Waschplatz 





( mit eigener Entsorgung des Reinigungswassers,




( mit Kreislaufführung,



( mit Reststoffentsorgung ausgerüstet.

Wenn nein 
Begründung, warum nicht auf dem Gelände 

15.3
Ein Reparaturplatz ist vorhanden (i) 










auf dem Gelände







ja
nein



in der näheren Umgebung






ja 
nein


wenn ja, 
ist der Reparaturplatz




( überdacht




( eine Halle




( oder im Freien 

Wenn nein  
Begründung, warum nicht auf dem Gelände 

16
Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel 

16.1
Ist der Hafen an den öffentlichen Personennahverkehr im Umkreis von 


2 km angeschlossen? (g)







ja
nein

16.2
Wenn nein, welche Maßnahmen werden ergriffen, um den Wasser
Sportler

das Erreichen des Hafens ohne Kfz zu ermöglichen? (g)


Beispiel: 








16.3
Wenn ja, welche Verkehrsmittel stehen zur Verfügung? (Bitte ankreuzen)

Bus:   , Zug:   , Mietfahrräder:..., Fußgängerpfade:   ,andere Verkehrsmittel:   

17 
Kein Parken/Fahren im Hafen außer in speziell gekennzeichneten Zonen 

17.1
Kfz-Stellplätze sollten dem durchschnittlichen Kfz-Aufkommen angemessen


sein. Genügen die ausgewiesenen Stellplätze diesen Anforderungen? (i) 

ja
nein

17.2
Ist Parken/Fahren im Hafen erlaubt?






ja
nein


Wenn ja, gibt es speziell gekennzeichnete Zonen zum Parken/ Fahren?

ja
nein


Beleg:  Foto oder Lageplan der Kfz - Parkplätze
Sicherheit und Service

18
Ausreichende und gut gekennzeichnete Lebensrettungs-, 

Erste-Hilfe- und Feuerbekämpfungsausrüstungen. 

18.1
Sind folgende Ausstattungen zu allen Unterpunkten vorhanden? 
Belege: Fotos 

18.1.1
Gegenstände zur Lebensrettung (i)






ja
nein

a) Welche Arten von Lebensrettungsausrüstungen? (Bitte ankreuzen)
Schwimmwesten   :, Rettungsringe   ., Leinen   ,Leitern:   , Rettungsstangen:   ,

Rettungsboote:   , andere Arten von Lebensrettungsausrüstungen:…………….


b) Sind sie leicht zu finden?

 





ja
nein

c) Sind sie weniger als 200 Meter von jedem Boot im Hafen entfernt? 

ja
nein


d) Sind sie während der ganzen BF-Saison rund um die Uhr zugänglich? 

ja
nein


e) Werden sie, wenn notwendig, von dafür Verantwortlichen überprüft? 

ja
nein

18.1.2
Ausrüstungen zur Feuerbekämpfung (i)





ja
nein

Gibt es ausreichende Ausrüstungen zur Brandbekämpfung im Hafen? 

ja
nein


a) Art der Ausrüstungen zur Brandbekämpfung? (Bitte ankreuzen)


    Feuerlöscher:   , Wasserschläuche:   ,Feuerdecken:…, 


    andere Ausrüstungen zur Brandbekämpfung:………………….. 

b) Sind sie leicht zu finden ?







ja
nein
c) Sind sie weniger als 200 Meter von jedem Boot entfernt? 


ja
nein


d) Sind sie während der ganzen  BF Saison rund um die Uhr zugänglich?
 
ja
nein


e) Werden sie, wenn notwendig, von dafür Verantwortlichen überprüft? 

ja
nein

18.1.3
Erste-Hilfe-Ausrüstung (i)







ja
nein

Sind Erste-Hilfe-Ausrüstungen im Hafen zugänglich? 



ja
nein

a) Wo kann man sie finden? (Bitte ankreuzen)
Hafenbüro:    .Geschäfte/Restaurants:    , andere Stellen im Hafen:…,

andere Stellen in der Nähe des Hafens:                                                


b) Sind sie leicht zu finden? 







ja
nein

c) Zu welchen Zeiten sind sie zugänglich?





 _______


d) Sind sie während der ganzen BF Saison in einwandfreiem Zustand? 

ja
nein

e) Entsprechen sie den Ausrüstungen des Roten Kreuzes?



ja
nein

18.1.4
Telefon für Notfälle ist vorhanden (mit Notrufnummern versehen) (i)

ja
nein 


Ist das Telefon im Hafen/in Hafennähe zugänglich?




ja
nein

a) Ist es rund um die Uhr zugänglich?





ja
nein

b) Ist es leicht zu finden?







ja
nein

18.1.5
Sind die Einfahrten/Ausfahrten des Hafens auch für weniger erfahrene 

Wassersportler deutlich gekennzeichnet/erkennbar? (i)



ja
nein

19 
Notfallhinweise im Falle von Verschmutzung, Feuer oder 

anderen Unfällen müssen für den Hafen ausgearbeitet werden. 

19.1.
Für das Hafengelände existiert ein Notfallplan bezüglich auftretender


Feuer, Umweltverschmutzungen oder sonstiger evt. auftretender Unfälle (i)
ja
nein

19.1.
Notfallhinweise sind  ausgehängt. (i)






 ja
nein

· 
Beleg: Kopie der Notfallhinweise einreichen (Namen, Notrufnummern)
20.
 Sicherheitsmaßnahmen und Informationen müssen am Hafen aushängen(i)

20.1.
Hinweistafel mit Sicherheitsbestimmungen (i)




ja 
nein

Die allgemeinen Informationen über Sicherheitsmaßnahmen müssen an einer

 leicht zugänglichen Stelle am Hafen angebracht sein. Die Sicherheitsmaßnahmen 

sollten zum Beispiel die folgenden Punkte beinhalten:

· Informationen über die richtige Lagerung von gefährlichem/feuergefährlichen Abfall

· Gefahrenhinweisschilder bei Gefahren (z.B. ungeschützte Anlegestege)
· Kein Schwimmen im Hafen
· Information über relevante Notrufnummern (Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Hafenmanager) 
21 
Elektrizitäts- und Wasseranschlüsse sind an den Stegen 

vorhanden. 
21.1
Ist der Hafen mit Beleuchtung und Elektroanschlüssen ausgestattet? (i)

ja
nein

21.1.1
Wenn ja, ist Strom und Wasser für die Boote weniger als 26 Meter von den

 Stegen entfernt erhältlich? 







ja
nein

21.1.2
Gibt es Informationen über die Bedingungen zur Nutzung von Strom/Wasser?
ja
nein

21.1.3
Wird im Rahmen rechtlicher Möglichkeiten die Verwendung von Trinkwasser 


vermieden für:

- die Schiffsreinigung.......................................................................


ja
nein


- die Anlagenreinigung.....................................................................


ja
nein


- Bewässerung……….......................................................................

ja 
nein

21.2
Sind die Stege aus einem Material, das mit umweltschonender 


Pflege auskommt? (g) 







ja
nein


Wenn ja, welches Material? .......................................................

21.3      Sind die Installationen (Wasser-/ Strom-/ Heizungsversorgung, Stege, 

            Gehwege, Treppen usw.) sicher und entsprechen der Gesetzgebung?

ja
nein

22 
Einrichtungen für behinderte Personen (g) 

22.1
Ist das Hafengelände behindertengerecht gestaltet? (g)



ja
nein

22.2
Hat der Hafen Einrichtungen zur Benutzung durch behinderte Personen? 

ja
nein

a)
Wenn ja, welche: (Bitte ankreuzen)



Behindertengerechte Zugänge zum Hafen:…, 

Behinderten-Parkplätze:   ,sanitäre Einrichtungen:    ,

Boots-Einrichtungen:…, andere Zugänge:…





b) 
Wenn ja, entsprechen die Zugänge/Einrichtungen den


Regelungen und Standards? 






ja
nein
23.
Ein Lageplan mit allen wichtigen Einrichtungen hängt im Hafen aus


23.1
Im Hafengelände befindet sich an einer öffentlich zugänglichen Stelle ein Lageplan  

mit Hinweisen zur Lage aller im Hafen vorhandenen Einrichtungen, (i)


( mit Piktogrammen ) 







ja
nein

· Beleg: Kopie des Lageplans 

· Standort der Blauen Flagge
Flaggenmast 




·  Position der Telefone, Lebensrettungs-, Erste-Hilfe- und Brandbekämpfungsausrüstung 

·  Annahmestellen für gefährlichen Abfall und Altöl mit Information über die Lagerung von risikoreichen/brennbaren Abfällen 

· Müllcontainer /- Annahme von recyclebarem Müll

·  Annahme-/Pumpstelle für Fäkaltanks  /  für Bilgenwasser

·  Sanitäranlagen (WC, Duschen, Trinkwasser etc.)

·  Tankstellen mit Hinweisen, wie Tankstationen benutzt werden und Anweisungen, dass Treibstofftanks nur an den dafür vorgesehenen Stellen benutzt werden 

· Verbot für offenes Feuer oder Feuerwerk im Hafen 

·  Bootsreparaturplätze / Waschanlagen

·  Hafenbüro / Clubanlage

· Anlagen für behinderte Menschen

·  Parkplätze 

·  ausgewiesene Plätze für Gastlieger

· Hinweise für  öffentlichen Nahverkehr 

·  Notfallhinweise /- Informationen über Telefonnummern für Notfälle (Polizei, Feuerwehr,

Informationen, wer für weitere Sicherheitsfragen zu kontaktieren ist, ärztliche Hilfe, Hafenmanagement, usw.) 

Die Verpflichtung zur „Blauen Flagge“

Diese Bewerbung wird als ein Vertrag zwischen dem Hafenbetreiber und der DGU betrachtet. Durch die Unterschrift versichert der Hafenbetreiber, dass die gegebenen Informationen richtig sind und die Auflagen eingehalten werden. Der Hafenbetreiber verpflichtet sich, die Blaue Flagge sofort abzunehmen, falls ein i-Kriterium nicht mehr erfüllt sein sollte und dies dem DGU Büro unverzüglich mitzuteilen. Die nationale Blaue Flagge Jury und die Internationalen Jury behalten sich vor,  die Verleihung der Flagge zu verweigern oder die Blaue Flagge wieder einzuziehen, wenn der Hafenbetreiber für die Verletzung nationaler Umweltgesetze verantwortlich sein sollte oder in anderer Weise gegen die Ziele und den Geist der Blauen Flagge verstößt. 

Betreiber des Hafens:
_________________________________________________

Unterschrift des Vorsitzenden/Geschäftsführer 
(Name in Druckschrift)

Ort, Datum






Hafen- bzw. Vereinsstempel

Belege zum Antrag 

Bei neuen Antragstellern oder Antragstellern, die in den letzten 5 Jahren keinen Antrag gestellt haben, mü ssen alle Belege eingereicht werden. 

1.4.

 (i) Kopie von Aushängen, Info-Tafeln o. ä. 

1.5.

 (i) Umweltthemen im Programm /Protokoll der Versammlung, Presseoder Info-Blätter 

2.1.1. / 2.12.
Kopie der Hafen- bzw. Clubordnung (Abschnitte markiert) 

3.1.

Foto vom Schaukasten 

3.2.

 (i) Informationsfaltblatt, Rundbrief oder Foto Schaukasten

4.1.

 (i) Zeigen sie verschiedene Aktivitäten im Hafenbereich auf.

Bitte, erläutern sie diese Aktivitäten nach folgendem Schema: 



1.
Aktivität  (i) 
2.
Aktivität (i)
3.
Aktivität (i)

5.

Info über Individuelle Blaue Flagge für Boote

6.

 (i) Verantwortlicher (Adressen )

7.1.
 
(i) alle Maßnahmen, die schon seit Jahren durchgeführt werden, bitte einmal auflisten

7.2.
 
( i) Kopie der Gästeinformation, Mitgliederinfo 

8.1.1
 
( i) Rechnung oder eine vom Vorstand offiziell bestätigte Erklärung über die 



ordnungsgemäße Art und Weise der Entsorgung von Altöl.  Foto Altölsammelbehälter 

8.1.2.

 ( i) Rechnung oder eine vom Vorstand offiziell bestätigte Erklärung über die

 ordnungsgemäße Art und Weise der Entsorgung von Sonderabfällen. 

Foto der Sonderabfallbehälter 

8.1.3..
 
(i) Regelung in der Hafenordnung weil Naturschutzgebiet,

Wassereinzuggebiet, Naturpark oder andere gesetzliche Vorschriften

8.1.4.

  (i) Rechnungskopie 

9.1.

Foto der Abfallbehälter und des Stellplatzes

9.2.
 
 (i) Rechnung vom Entsorgungsunternehmen

10.1.

 (i) Foto/ Wenn nicht, bitte Erklärung des Vorstands über anderweitige 

ordnungsmäßige Entsorgung beifügen

12.1

 (i) Foto /wenn nicht, bitte Erklärung des Vorstands warum nicht 

13.2.

Foto des Hafens

14.2.1. 

Foto als Nachweis/ Lageplan 

14.2.2.  
(i) Reinigungsplan oder Rechnung 

14.3.
 
(i) Kopie Abwasserrechnung 

15.2.

 (i) wenn nein, warum kein Waschplatz: (Muss beantwortet sein).

15.3.
 
(i) wenn nein, warum kein Reparaturplatz (Muss beantwortet sein).

17.2.

Foto oder Lageplan der Kfz - Parkplätze

18.1

Sind folgende Ausstattungen zu allen Unterpunkten vorhanden? Belege: Foto 

18.1.1

Gegenstände zur Lebensrettung 

18.1.2

Ausrüstungen zur Feuerbekämpfung 

18.1.3

Erste-Hilfe-Ausrüstung

18.1.4

Telefon für Notfälle ist vorhanden (mit Notrufnummern versehen)

19.1.2.

 (i) Kopie des Notfall - Plans einreichen /Telefonliste 

20.

Information über Sicherheitsmaßnahmen 

23.1.

Kopie der Karte mit allen Einrichtungen ( mit Piktogrammen )
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